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Mitgliedsgemeinden sind: Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, Dietzenrode/Vatterode, Eichstruth,
Lenterode, Lutter mit OT Fürstenhagen, Mackenrode mit OT Weidenbach, Röhrig,
Schönhagen, Steinheuterode, Thalwenden, Uder mit OT Schönau, Wüstheuterode

AmtsblAtt

Uder
der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinde Lenterode
- Der Bürgermeister -   29. November 2022

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Lenterode nach folgende 4. Änderung zur Hauptsatzung der Ge-
meinde Lenterode bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend ge macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 12/2022 vom 11. November 2022 hat der 
Gemeinderat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 28. No-
vember 2022 diese Sat zung bestätigt.

Herold
Bürgermeister

4. Änderung zur Hauptsatzung  
der Gemeinde Lenterode

Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Lenterode in seiner Sitzung am 11. November 
2022 folgende 4. Änderung zur Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 10 - Entschädigungen - Abs. 6 erhält folgende Fassung:

Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten die folgen-
den Aufwandsent schädigungen:

- der ehrenamtliche Bürgermeister 550,00 EUR/Monat
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete 87,11 EUR/Monat.

Dieser Mindestbetrag für den ehrenamtlichen Ersten Beigeord-
neten verändert sich ab dem 1. Januar 2024 jährlich um die letz-
te im Gesetz- und Verordnungsblatt des Frei staates Thüringen 
veröffentlichte Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Thü-
ringer Abgeordnetengesetzes in der am Tag des Inkrafttretens 
der Thüringer Verord nung über die Aufwandsentschädigung der 
ehrenamtlichen kommunalen Wahlbe amten auf Zeit (ThürAufE-
VO) geltenden Fassung.

§ 2
Inkrafttreten

Die 4. Änderung zur Hauptsatzung tritt zum 1. Januar 2023 in 
Kraft.

Lenterode, 29. November 2022
Herold
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Lenterode
- Der Bürgermeister -   29. November 2022

Benutzungs- und Entgeltordnung für die Nutzung von 
gemeindeeigenen beweglichen Sachen der Gemeinde 
Lenterode

1. Mit Beschluss Nr. 13/2022 vom 11. November 2022 hat der 
Gemeinderat die oben genannte Benutzungs- und Entgelt-
ordnung beschlossen.

2. Die Benutzungs- und Entgeltordnung wurde mit Schreiben 
vom 21. November 2022 beim Landratsamt Eichsfeld ange-
zeigt.

Herold
Bürgermeister

Benutzungs- und Entgeltordnung für die 
Nutzung von gemeindeeigenen beweglichen 

Sachen der Gemeinde Lenterode
Auf Grund der §§ 2 Abs. 1 und 18 Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Lenterode in seiner Sitzung am 
11. November 2022 folgende Benutzungs- und Entgeltordnung 
beschlossen:

1. Benutzungsordnung

§ 1
Nutzung von Sachen

Die Gemeinde Lenterode stellt aus ihrem Bestand zur Nutzung 
an Einwohner der G emeinde Lenterode:
a) Arbeitsstundensatz (Bauhofmitarbeiter)
b) Aufsitzmäher (klein)
c) Freischneider (klein)
d) Heckenschere
e) Motorsäge
f) Multicar M25
g) Handrasenmäher

§ 2
Zuständigkeit

Die Nutzung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Gegenstän-
de ist beim Bürger meister bzw. bei einem vom Bürgermeister be-
nannten Verantwortlichen anzumelden und von diesen Personen 
zu genehmigen.

§ 3
Bestellung und Nutzung

Die Bestellung/Nutzung bedarf grundsätzlich der Schriftform. Ein 
Rechtsanspruch auf Nutzung besteht nicht. Für die Nutzung wird 
ein Benutzungsentgelt gemäß Anlage - Entgeltordnung - erhoben.

§ 4
Besondere Nutzungsbestimmungen

Alle Fahrzeuge sowie die Großgeräte können nur in Verbindung 
mit den Mitarbeitern des Bauhofes genutzt werden.
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Die genutzten Maschinen, Geräte und Gegenstände sind der 
Gemeinde in ordnungs gemäßem Zustand zurück zu geben. Die 
Rückgabe wird von der Gemeinde bestätigt.

§ 5
Haftung

Der Nutzer hat die Maschinen/Geräte/Gegenstände so einzu-
setzen bzw. so zu be handeln, dass die Gefahr einer Beschädi-
gung weitestgehend ausgeschlossen ist. Sollte es dennoch zu 
Beschädigungen gekommen sein, die der Nutzer schuldhaft zu 
vertreten hat, so muss dieser für die Reparaturkosten, oder, falls 
die Instandsetzung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand und 
Kosten verbunden ist, für den Ersatz des genutzten Gegenstan-
des zum Zeitwert aufkommen.
Bei Beschädigung durch leichte Fahrlässigkeit des Nutzers ent-
scheidet der Gemeinde rat über eine angemessene Kostenbetei-
ligung für Reparatur bzw. Neuanschaffung.
Der Nutzer haftet auch für Beschädigungen am Eigentum der 
Gemeinde, wenn diese durch Personen eintreten, für deren Ein-
satz der Nutzer verantwortlich ist.
Die Gemeinde haftet für Unfälle, Schäden und Verluste nur, wenn die 
Geschädigten nachweisen, dass die von der Gemeinde beauftragte 
Person, z. B. den Fahrer des Fahrzeuges, ein Verschulden trifft.
Die Gemeinde ist von jeglichen Ersatzansprüchen freizustellen, 
die aus der Nicht beachtung dieser Benutzungsordnung entstehen.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung einschließlich Anlage - Entgeltord-
nung - tritt mit Gemein deratsbeschluss in Kraft.

Lenterode, 11. November 2022
Herold
Bürgermeister   (Siegel)

Anlage

2. Entgeltordnung

1. Für die Nutzung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Gegen-
stände werden folgen de Entgelte erhoben:

Lfd.
Nr.

EUR pro

1 Arbeitsstundensatz (Bauhofmitarbeiter) 25,00 AK/Stunde
2 Aufsitzmäher klein 20,00 Stunde
3 Freischneider klein 15,00 Stunde
4 Heckenschere 10,00 Stunde
5 Motorsäge 15,00 Stunde
6 Multicar M25 30,00 Stunde
7 Handrasenmäher 15,00 Stunde

2. Alle Fahrzeuge und Großgeräte können nur in Verbindung 
mit den Mitarbeitern des Bauhofes zu dem unter Absatz 1 
benannten Stundensatz genutzt werden.

3. Für andere, dem Gemeinwohl dienende Zwecke, wie z. B. der 
Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine etc. 
wird von der Erhebung eines Nutzungs entgelts abgesehen.

Lenterode, 11. November 2022

Herold
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Lutter
- Der Bürgermeister -   29. November 2022

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Lutter nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend ge macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 10/2022 vom 11. November 2022 hat 
der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 mit Nachtragshaushalts plan und Anla-
gen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 22. No-
vember 2022 die 1. Nach tragshaushaltssatzung sowie den 1. 
Nachtragshaushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt vom 17. Dezember 2022 bis 
10. Januar 2023 während der Dienstzeiten in der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 
Uder öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres die Möglich keit zur Einsichtnahme.

Müller
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lutter, Landkreis Eichsfeld 
 für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), erlässt die Gemeinde Lutter folgende 
1. Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
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§ 2
Inkrafttreten

Die 1. Änderung zur Hauptsatzung tritt zum 1. Januar 2023 in 
Kraft.

Röhrig, 29. November 2022

Preiß
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Steinheuterode
- Der Bürgermeister -   29. November 2022

1. Änderung zur Benutzungsordnung für die Vergabe 
von Räumen in öffentlichen Gemeinschaftseinrich-
tungen der Gemeinde Steinheute rode

1. Mit Beschluss Nr. 13/2022 vom 10. November 2022 hat der 
Gemeinderat die oben genannte 1. Änderung zur Benut-
zungsordnung beschlossen.

2. Die 1. Änderung zur Benutzungsordnung wurde mit Schreiben 
vom 21. November 2022 beim Landratsamt Eichsfeld angezeigt.

Spies
Bürgermeisterin

1. Änderung zur Benutzungsordnung 
für die Vergabe von Räumen in öffentlichen 

Gemeinschaftseinrichtungen 
der Gemeinde Steinheuterode

Der Gemeinderat der Gemeinde Steinheuterode hat in seiner 
Sitzung am 10. Novem ber 2022 folgende 1. Änderung zur Be-
nutzungsordnung für die Vergabe von Räumen in öffentlichen 
Gemeinschaftseinrichtungen der Gemeinde Steinheuterode vom 
24. Mai 2018 beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. § 1 Absatz 2 - Vergabe von Räumen - erhält folgende Fassung:
Zur täglichen Benutzung können Räume in nachfolgend ge-
nannten Einrichtungen und Anlagen gemietet oder kostenfrei 
überlassen werden:
a) Festhalle
b) Saal
c) Vereinszimmer
d) Hof.

2. Ziffer 3. - Entgelte - der Anlage Entgelttarif erhält folgende 
Fassung:
Folgende Entgelte werden für die Benutzer festgesetzt:
a) Festhalle (inkl. Küche)

1) ganztägig 180,00 EUR
2) für jeden weiteren Tag 100,00 EUR

b) Saalbenutzung (inkl. Küche)
1) ganztägig 70,00 EUR
2) für jeden weiteren Tag 50,00 EUR

c) Vereinszimmer (inkl. Küche) 40,00 EUR/Tag
d) Hof (inkl. Küche) 100,00 EUR/Tag

3. Ziffer 4. - Nebenkosten (Gas, Strom, Wasser) - erhält fol-
gende Fassung:
a) Festhalle nach Verbrauch Gaszähler-

stand
1,20 EUR/m³

b) Saal
April bis September je Tag 20,00 EUR
Oktober bis März je Tag 30,00 EUR

c) Vereinszimmer
April bis September je Tag 15,00 EUR
Oktober bis März je Tag 25,00 EUR

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5
Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 6
Es gilt der am 11. November 2022 beschlossene Stellenplan.

§ 7
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 
in Kraft.

Lutter, 29. November 2022

Müller
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Röhrig
- Der Bürgermeister -   29. November 2022

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Röhrig nachfolgende 1. Änderung zur Hauptsatzung der Ge-
meinde Röhrig bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend ge macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 16/2022 vom 11. November 2022 hat der 
Gemeinderat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 28. No-
vember 2022 diese Sat zung bestätigt.

Preiß
Bürgermeister

1. Änderung zur Hauptsatzung 
der Gemeinde Röhrig

Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Röhrig in seiner Sitzung am 11. Novem-
ber 2022 folgende 1. Änderung zur Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 10 - Entschädigungen - Abs. 5 erhält folgende Fassung:

Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten die folgen-
den Aufwandsent schädigungen:
- der ehrenamtliche Bürgermeister 400,00 EUR/Monat
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete 87,11 EUR/Monat.

Dieser Mindestbetrag für den ehrenamtlichen Ersten Beigeord-
neten verändert sich ab dem 1. Januar 2024 jährlich um die letz-
te im Gesetz- und Verordnungsblatt des Frei staates Thüringen 
veröffentlichte Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Thü-
ringer Abgeordnetengesetzes in der am Tag des Inkrafttretens 
der Thüringer Verord nung über die Aufwandsentschädigung der 
ehrenamtlichen kommunalen Wahlbe amten auf Zeit (ThürAufE-
VO) geltenden Fassung.
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Die genutzten Maschinen, Geräte und Gegenstände sind der 
Gemeinde in ordnungs gemäßem Zustand zurück zu geben. Die 
Rückgabe wird von der Gemeinde bestätigt.

§ 5
Haftung

Der Nutzer hat die Maschinen/Geräte/Gegenstände so einzu-
setzen bzw. so zu behan deln, dass die Gefahr einer Beschädi-
gung weitestgehend ausgeschlossen ist. Sollte es dennoch zu 
Beschädigungen gekommen sein, die der Nutzer schuldhaft zu 
ver treten hat, so muss dieser für die Reparaturkosten, oder, falls 
die Instandsetzung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand und 
Kosten verbunden ist, für den Ersatz des ge nutzten Gegenstan-
des zum Zeitwert aufkommen.

Bei Beschädigung durch leichte Fahrlässigkeit des Nutzers ent-
scheidet der Gemein derat über eine angemessene Kostenbetei-
ligung für Reparatur bzw. Neuanschaffung.

Der Nutzer haftet auch für Beschädigungen am Eigentum der 
Gemeinde, wenn diese durch Personen eintreten, für deren Ein-
satz der Nutzer verantwortlich ist.

Die Gemeinde haftet für Unfälle, Schäden und Verluste nur, 
wenn die Geschädigten nachweisen, dass die von der Gemeinde 
beauftragte Person, z. B. den Fahrer des Fahrzeuges, ein Ver-
schulden trifft.

Die Gemeinde ist von jeglichen Ersatzansprüchen freizustellen, 
die aus der Nichtbe achtung dieser Benutzungsordnung entstehen.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung einschließlich Anlage - Entgeltord-
nung - tritt mit Gemein deratsbeschluss in Kraft.

Thalwenden, 16. November 2022

Wehr
Bürgermeister   (Siegel)

Anlage

2. Entgeltordnung

1. Für die Nutzung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Gegen-
stände werden folgen de Entgelte erhoben:

Lfd. Nr. EUR pro
1 Arbeitsstundensatz 

(Bauhofmitarbeiter)
25,00 AK/Stunde

2 Aufsitzmäher klein 20,00 Stunde
3 Freischneider groß 20,00 Stunde
3 Freischneider klein 15,00 Stunde
4 Heckenschere 10,00 Stunde
5 Motorsäge 15,00 Stunde
6 Multicar M25 30,00 Stunde
7 Handrasenmäher 15,00 Stunde

2. Alle Fahrzeuge und Großgeräte können nur in Verbindung 
mit den Mitarbeitern des Bauhofes zu dem unter Absatz 1 
benannten Stundensatz genutzt werden.

3. Für die Ausleihe der sonstigen gemeindeeigenen Gegen-
stände werden pro Aus leihe folgende Entgelte erhoben:
pro Partygarnitur/Stehtisch 2,50 EUR
Partyzelt 25,00 EUR
Beschallungsanlage 25,00 EUR

4. Für andere, dem Gemeinwohl dienende Zwecke, wie z. B. der 
Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine etc. 
wird von der Erhebung eines Nutzungs entgelts abgesehen.

5. Bei unternehmerischer Nutzung der gemeindeeigenen be-
weglichen Sachen wer den die Benutzungsentgelte bei der 
jeweiligen Nutzung zuzüglich der gesetzlich geschuldeten 
Umsatzsteuer erhoben.

Thalwenden, 16. November 2022

Wehr
Bürgermeister  (Siegel)

d) bei Aufstellen von Verkaufswagen 
(Getränkewagen,...)
für Stromanschluss je Tag 5,00 EUR
für Wasseranschluss je Tag 10,00 EUR

e) Stromverbrauch Festhalle 0,50 EUR/kWh
f) Wasser/Abwasser 5,00 EUR/m³

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 tritt rückwirkend zum 1. November 2022 in Kraft.

Steinheuterode, 10. November 2022
Spies
Bürgermeisterin   (Siegel)

Gemeinde Thalwenden
- Der Bürgermeister -   29. November 2022

Benutzungs- und Entgeltordnung für die Nutzung von 
gemeinde eigenen beweglichen Sachen der Gemeinde 
Thalwenden

1. Mit Beschluss Nr. 19/2022 vom 16. November 2022 hat der 
Gemeinderat die oben genannte Benutzungs- und Entgelt-
ordnung beschlossen.

2. Die Benutzungs- und Entgeltordnung wurde mit Schreiben vom 
21. November 2022 beim Landratsamt Eichsfeld angezeigt.

Wehr
Bürgermeister

Benutzungs- und Entgeltordnung für die 
Nutzung von gemeindeeigenen beweglichen 

Sachen der Gemeinde Thalwenden
Auf Grund der §§ 2 Abs. 1 und 18 Abs. 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Thalwenden in seiner Sitzung am 16. Novem-
ber 2022 folgende Benutzungs- und Entgeltordnung beschlossen:

1. Benutzungsordnung

§ 1
Nutzung von Sachen

Die Gemeinde Thalwenden stellt aus ihrem Bestand zur Nutzung 
an Einwohner der Gemeinde Thalwenden:
a) Arbeitsstundensatz (Bauhofmitarbeiter)
b) Aufsitzmäher (klein)
c) Freischneider (groß)
d) Freischneider (klein)
e) Heckenschere
f) Motorsäge
g) Multicar M25
h) Handrasenmäher
i) Partygarnituren
j) Partyzelt
k) Beschallungsanlage

§ 2
Zuständigkeit

Die Nutzung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Gegenstän-
de ist beim Bürger meister bzw. bei einem vom Bürgermeister be-
nannten Verantwortlichen anzumelden und von diesen Personen 
zu genehmigen.

§ 3
Bestellung und Nutzung

Die Bestellung/Nutzung bedarf grundsätzlich keiner besonderen 
Form. Ein Rechtsan spruch auf Nutzung besteht nicht. Für die 
Nutzung wird ein Benutzungsentgelt gemäß Anlage - Entgeltord-
nung - erhoben.

§ 4
Besondere Nutzungsbestimmungen

Alle Fahrzeuge sowie die Großgeräte können nur während der 
Dienstzeiten in Ver bindung mit den Mitarbeitern des Bauhofes 
genutzt werden (in der Regel Montag bis Freitag in der Zeit von 
07:00 Uhr bis 15:00 Uhr.
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Benutzung Knorrsches Haus

Der Verein darf das Knorrsche Haus im Sinne des Denkmal-
schutzes und der Pflege des kulturellen Lebens nutzen. Die Nut-
zung ist kostendeckend zu organisieren. Im Gegenzug zur unent-
geltlichen Nutzung ist der Verein zur Sanierung und Unterhaltung 
des Knorrschen Hauses wie im bisherigen Umfang verpflichtet. 
Nähere Regelungen zur Benutzung und Unterhaltung der Räum-
lichkeiten werden dem Verein Freundes kreis „Knorrsches Haus“ 
e. V. widerruflich zur eigenen Regelung übertragen.

Benutzung Leinepark

Ganztägig 150,00 EUR
Mehrtägig pro Folgetag 120,00 EUR
Kaution 150,00 EUR

Bei unternehmerischer Nutzung des Gemeindesaals werden die 
Benutzungsentgelte bei der jeweiligen Nutzung zuzüglich der ge-
setzlich geschuldeten Umsatzsteuer er hoben.

Benutzung Schwimmbad - für Beach Party u. ä.

Ganztägig 150,00 EUR
Mehrtägig pro Folgetag 120,00 EUR
Kaution 150,00 EUR

Bei unternehmerischer Nutzung des Gemeindesaals werden die 
Benutzungsentgelte bei der jeweiligen Nutzung zuzüglich der ge-
setzlich geschuldeten Umsatzsteuer er hoben.

Benutzung Blockhütte

Ganztägig 50,00 EUR
Mehrtägig pro Folgetag 30,00 EUR
Kaution 200,00 EUR

Bei unternehmerischer Nutzung des Gemeindesaals werden die 
Benutzungsentgelte bei der jeweiligen Nutzung zuzüglich der ge-
setzlich geschuldeten Umsatzsteuer er hoben.

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 tritt rückwirkend zum 1. März 2022 in Kraft.

Uder, 9. November 2022

Martin
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -   29. November 2022

2. Änderung zur Benutzungs- und Entgeltordnung 
für die Nutzung von gemeindeeigenen beweglichen 
Sachen der Gemeinde Uder

1. Mit Beschluss Nr. 25/2022 vom 9. November 2022 hat der 
Gemeinderat die oben genannte 2. Änderung zur Benut-
zungs- und Entgeltordnung beschlossen.

2. Die 2. Änderung zur Benutzungsordnung wurde mit Schrei-
ben vom 21. November 2022 beim Landratsamt Eichsfeld 
angezeigt.

Martin
Bürgermeister

2. Änderung zur Benutzungs- und  
Entgeltordnung für die Nutzung von  

gemeindeeigenen beweglichen Sachen  
der Gemeinde Uder

Auf Grund der §§ 2 Abs. 1 und 18 Abs. 2 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Uder in seiner Sitzung am 9. 
November 2022 folgende 2. Änderung zur Benutzungs- und Ent-
geltordnung für die Nutzung von gemeinde eigenen beweglichen 
Sachen der Gemeinde Uder beschlossen:

Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -   29. November 2022

2. Änderung zur Benutzungsordnung für die Vergabe 
von Räumen, öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen 
und gemeindeeigenen An lagen der Gemeinde Uder

1. Mit Beschluss Nr. 24/2022 vom 9. November 2022 hat der 
Gemeinderat die oben genannte 2. Änderung zur Benut-
zungsordnung beschlossen.

2. Die 2. Änderung zur Benutzungsordnung wurde mit Schreiben 
vom 21. November 2022 beim Landratsamt Eichsfeld angezeigt.

Martin
Bürgermeister

2. Änderung zur Benutzungsordnung für die 
Vergabe von Räumen, öffentlichen  
Gemeinschaftseinrichtungen und  

gemeindeeigenen Anlagen  
der Gemeinde Uder

Der Gemeinderat der Gemeinde Uder hat in seiner Sitzung am 9. 
November 2022 folgende 2. Änderung zur Benutzungsordnung 
für die Vergabe von Räumen, öffent lichen Gemeinschaftseinrich-
tungen und gemeindeeigenen Anlagen der Gemeinde Uder vom 
7. Januar 2021 beschlossen:

§ 1
Änderungen

Absatz 1 - IV. Benutzungsentgelte für Veranstaltungen von 
örtlichen privaten, auswärtigen und gewerblichen Nutzern - 
der Anlage Entgelttarif erhält folgende Fassung:

Benutzung Dorfgemeinschaftshaus

Dorfgemeinschaftshaus mit Küche

Endreinigung durch die Gemeinde
Ganztägig 100,00 EUR
Mehrtägig pro Folgetag 80,00 EUR
Kaution 100,00 EUR

Dorfgemeinschaftshaus ohne Küche

Endreinigung durch die Gemeinde
Ganztägig 60,00 EUR
Mehrtägig pro Folgetag 50,00 EUR
Kaution 100,00 EUR

Benutzung Vereinshaus

Endreinigung durch die Gemeinde
Ganztägig 70,00 EUR
pro Stunde 20,00 EUR
Kaution 50,00 EUR

Benutzung Gemeindehaus Riedelsburg

Gemeinderaum

Endreinigung durch die Gemeinde
Ganztägig 100,00 EUR
Mehrtägig pro Folgetag 80,00 EUR
pro Stunde 20,00 EUR
Küchennutzung 40,00 EUR
Küchennutzung Folgetag 20,00 EUR
Kaution 100,00 EUR

Gemeindesaal

Endreinigung durch die Gemeinde
Ganztägig 300,00 EUR
Mehrtägig pro Folgetag 250,00 EUR
pro Stunde 80,00 EUR
Küchennutzung 40,00 EUR
Küchennutzung Folgetag 20,00 EUR
Kaution 300,00 EUR

Bei unternehmerischer Nutzung des Gemeindesaals werden die 
Benutzungsentgelte bei der jeweiligen Nutzung zuzüglich der ge-
setzlich geschuldeten Umsatzsteuer er hoben.
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2. Änderung zur Friedhofsgebührensatzung 
der Gemeinde Uder

Auf Grund der §§ 19 Abs. 1, 21 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), i. V. m. den 
§§ 1, 2, 11, 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19. Septem-
ber 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. 
Oktober 2019 (GVBl. S. 396) und § 30 der Friedhofssatzung der 
Gemeinde Uder vom 10. Dezember 2018 hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Uder in seiner Sitzung am 9. November 2022 fol-
gende Änderung zur Friedhofsgebührensatzung vom 4. März 
2013 in der Fassung der 1. Änderung vom 10. Dezember 2018 
beschlossen:

§ 1
Änderungen

Das Verzeichnis der Friedhofsgebühren wird wie folgt neu ge-
fasst:

Verzeichnis der Friedhofsgebühren

Nr. Nutzung, Benutzung/Leistung Gebühr
EUR

1.0 Nutzung der Trauerhalle
1.1. Für Trauerfeiern (inklusive Reinigung) 15,00
1.2. Bei stiller Beisetzung (inklusive Reinigung) 15,00
2.0 Bestattungen

(Ausheben und Schließen des Grabes, Her-
richten desGrabhügels, Auflegen der Krän-
ze)

2.1. Erdreihengrabstätten
2.1.1. Verstorbene bis zum vollendeten zehnten 

Lebensjahr im Einzelgrab
150,00

2.1.2. Verstorbene ab dem vollendeten zehnten Le-
bensjahr im Einzelgrab und im pflegearmen 
Rasenreihengrab (Einzel-/ Doppelgrab)

300,00

2.1.3. Verstorbene im Doppelgrab, je Grabhälfte 400,00
2.2. Urnenreihengrabstätten 

(Einzelgrabstätten)
2.2.1. Urnenbestattung im Einzelurnengrab 100,00
2.2.2. Urnenbestattung im pflegearmen Urnengrab 100,00
2.2.3. Urnenbestattung im anonymen Urnengrab

Bei der jeweiligen Nutzung wird die Gebühr 
zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Um-
satzsteuer erhoben.

100,00

2.2.4. Urnenbestattungen in vorhandenen Grab-
stätten (§ 11 Abs. 6 und 7 Friedhofssatzung)

100,00

3.0 Erwerb von Nutzungsrechten an Erdrei-
hengrabstätten und Urnenreihengrab-
stätten

3.1. Erdreihengrabstätten
3.1.1 Für Verstorbene bis zum vollendeten zehn-

ten Lebensjahr
50,00

3.1.2. Für Verstorbene ab vollendeten zehnten Le-
bensjahr

150,00

3.1.3. Für Bestattung im pflegearmen Rasenrei-
hengrab (Einzelgrab)(Pflege während der 
Liegezeit durch die Gemeinde)

1.200,00

3.1.4. Für Bestattung im pflegearmen Rasenrei-
hengrab (Doppelgrab) fällt die Gebühr nach 
3.1.3 für jede Grabhälfte an.

3.2. Urnenreihengrabstätten
3.2.1. Für Urnenbestattung im Einzelurnengrab 70,00
3.2.2. Für Urnenbestattung im pflegearmen und 

anonymen Urnen grab (Pflege während der 
Liegezeit durch die Gemeinde)Bei der jewei-
ligen Nutzung wird die Gebühr zuzüglich der 
gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer erho-
ben.

600,00

4.0 Erwerb von Nutzungsrechten an Erdrei-
hengrabstätten - Doppelgrab -

4.1. Überlassung Nutzungsrecht gemäß § 9 
FriedhofssatzungErstmalig für 30 Jahre

450,00

§ 1
Änderungen

Die Anlage Entgeltordnung erhält folgende Fassung:

1. Für die Nutzung der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Gegen-
stände werden folgen de Entgelte erhoben:

Lfd. Nr. EUR pro
1 Arbeitsstundensatz (Bauhofleiter) 30,00 AK/Stunde
2 Arbeitsstundensatz 

(Bauhofmitarbeiter)
25,00 AK/Stunde

3 Aufsitzmäher groß 25,00 Stunde
4 Aufsitzmäher klein 20,00 Stunde
5 Balkenmäher 20,00 Stunde
6 Freischneider groß 20,00 Stunde
7 Freischneider klein 15,00 Stunde
8 Heckenschere 10,00 Stunde
9 Motorsäge 15,00 Stunde
10 Holzhacker 25,00 Stunde
11 Mobilbagger Liebherr A308 40,00 Stunde
12 Multicar M26/M31 30,00 Stunde
13 Handrasenmäher 15,00 Stunde
14 Rollgerüst 20,00 Tag
15 Rüttelplatte 10,00 Stunde
16 Transporter 25,00 Stunde
17 Stuhl 1,50 Tag
18 Tisch 2,50 Tag

2. Alle Fahrzeuge und Großgeräte können nur in Verbindung 
mit den Mitarbeitern des Bauhofes zu dem unter Absatz 1 
benannten Stundensatz genutzt werden.

3. Für andere, dem Gemeinwohl dienende Zwecke, wie z. B. der 
Durchführung von Veranstaltungen der örtlichen Vereine etc. 
wird von der Erhebung eines Nutzungs entgelts abgesehen.

4. Bei unternehmerischer Nutzung der gemeindeeigenen be-
weglichen Sachen wer den die Benutzungsentgelte bei der 
jeweiligen Nutzung zuzüglich der gesetzlich geschuldeten 
Umsatzsteuer erhoben.

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 tritt mit Gemeinderatsbeschluss in Kraft.

Uder, 9. November 2022

Martin
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -   7. Dezember 2022

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Uder nachfolgende 2. Änderung zur Friedhofsgebührensatzung 
der Gemeinde Uder bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend ge macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 26/2022 vom 9. November 2022 hat der 
Gemeinderat die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 7. Dezem-
ber 2022 diese Sat zung bestätigt.

Martin
Bürgermeister
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4.2. Einmalige Verlängerung des Nutzungsrechts 
gemäß § 12 Abs. 3 Friedhofssatzung
für 10 Jahre 100,00
für 15 Jahre 150,00
für 20 Jahre 200,00
für 25 Jahre 250,00

5.0 Grabräumung
5.1. Die Grabräumungen werden nach dem tat-

sächlichen Aufwand (entsprechend der Be-
nutzungs- und Entgeltordnung für die Nut-
zung von gemeindeeigenen beweglichen 
Sachen der Gemeinde Uder und dem Auf-
wand für die Entsorgung) berechnet.

5.2. Umbettungen gemäß § 10 
Friedhofssatzung(nach Rechnungslegung 
des ausführenden Unternehmens)

6.0 Genehmigungsgebühr für die Errichtung 
von Grabmalen

6.1. In Prozent des Nettopreises des Grabmales 5 %
7.0 Zuschläge
7.1. Für Bestattungen an SamstagenZuschlag in 

Prozent der Gebühr nach 2. dieses Verzeich-
nisses

50 %

7.2. Für Bestattungen gemäß § 2 Abs. 3 Fried-
hofssatzungZuschlag in Prozent der Gebühr 
nach 1., 2., 3. bzw. 4. dieses Verzeichnisses

100 %

§ 2
Inkrafttreten

Die 2. Änderung zur Friedhofsgebührensatzung tritt am 1. Januar 
2023 in Kraft.

Uder, 7. Dezember 2022

Martin
Bürgermeister   (Siegel)
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nördlichen Trassenabschnitt und die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In den Zuständigkeitsbereich von 
TransnetBW fallen der südliche Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-  

TransnetBW GmbH 
+49 (0) 800 / 380 47 01 
suedlink@transnetbw.de 
www.suedlink.com 
 

Bei Fragen und Mitteilungen zur 
Durchführung der bauvorbereitenden 
Maßnahmen stehen wir Ihnen zur 
Verfügung. 

Kontakt für Rückfragen 

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT TSO 
GmbH planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen den Bau der 
erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Aktuell läuft für den 
Abschnitt C2 von SuedLink in Hessen (Landesgrenze Nieder-
sachsen/Hessen bis Landesgrenze Hessen/Thüringen) das 
Planfeststellungsverfahren. Die Bundesnetzagentur hat hierzu nach 
§ 20 Netzausbau-beschleunigungsgesetz (NABEG) den Unter-
suchungsrahmen fest-gelegt. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens 

 
Die biologischen Kartierungen dienen der Ermittlung und Erweiterung der 
Datengrundlage, um die Vereinbarkeit von SuedLink mit dem Natur- und 
Artenschutz zu prüfen. Die gewonnenen Daten und deren fachliche 
Bewertung fließen in den Abwägungsprozess zur Findung des konkreten 
Leitungsverlaufs ein und sind Bestandteil der sogenannten Unterlagen nach 
§ 21 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG). Erst mit der Einreichung 
dieser Unterlagen erfolgt der Vorschlag für einen konkreten Leitungsverlauf.  
Mit den geplanten Untersuchungen ist keine Festlegung für einen 
Leitungsverlauf verbunden. 

Umfang der Kartierungen 
 
Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen Lebenszyklen 
der Fauna und Flora. Auch Art und Umfang der Kartierungen sind abhängig 
von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert wird und können  je nach 
Artengruppe  in Form von Begehungen und Sichtbeobachtungen, aber 
auch durch das Ausbringen von Lockstöcken oder Hand- und Kescher-fänge 
erfolgen.  

Informationen zu den Kartierungsarbeiten 
 
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaftlich 
genutzte, private und öffentliche Wege und im Einzelfall Grundstücke zu 
betreten und/oder zu befahren. In der Regel werden sie zu Fuß durchgeführt 
und dauern  je nach Ziel der Kartierung  zwischen 15 Minuten bis zu 
mehreren Stunden pro Tag.  

Eventuelle Schäden 
 
Durch die Kartierungsarbeiten werden im Regelfall keine Schäden 
verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, werden 
diese durch TransnetBW GmbH bzw. durch die von ihr beauftragten Firmen 
zeitnah beseitigt oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 
Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) entschädigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung und Termine 
 
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit  
§ 18 Absatz 5 NABEG. An dieser Stelle wurden bereits Kartierungsarbeiten 
für SuedLink in den Gemeinden Asbach-Sickenberg und 
Dietzenrode/Vatterode ortsüblich angekündigt. Über die in den 
Flurstücklisten und Planunterlagen bereits ausgewiesenen Flurstücke hinaus 
ist die Betretung zusätzlicher Flurstücke bzw. sind zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich.  
Diese zusätzlichen Kartierungsarbeiten finden im Zeitraum vom 01.02.2023 
bis 31.12.2023 statt. Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den 
Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als 
Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt. Die betroffenen 
Grundstücke bzw. Untersuchungen ergeben sich aus entsprechenden 
Flurstücklisten und zugehörigen Planunterlagen, die öffentlich zur Verfügung 
gestellt werden (genauer Auslageort: siehe Infokasten unten). 
Mitarbeitende der TransnetBW GmbH oder von ihr beauftragte Firmen 
informieren die von den genannten Maßnahmen berührten Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten zusätzlich schriftlich, sofern im Rahmen der 
Kartierungen temporäre Installationen (z.B. Nistkästen oder Lockstöcke) 
ausgebracht werden.  
 
Kartierungsarbeiten in der Gemeinde Asbach-Sickenberg und 
Dietzenrode/Vatterode der Verwaltungsgemeinschaft Uder
Zeitraum: 01.02.2023 bis 31.12.2023 
 
Auslageort der Flurstücklisten und Planunterlagen zur öffentlichen Einsicht: 
Verwaltungsgemeinschaft Uder, Bauamt im Rathaus, Siedlung 14,  
37318 Uder 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der ausgelegten Unterlagen nur  
nach telefonischer Anmeldung unter Telefonnummer (036083 480-10) 
möglich ist. 

 
Bitte beachten Sie die aktuellen Coronabestimmungen der Kommune. 

Ankündigung von Kartierungsarbeiten 
Gemeinden Asbach-Sickenberg und Dietzenrode/Vatterode der 
Verwaltungsgemeinschaft Uder


